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I. Einleitung

  Dieser Verhaltenskodex gilt für sämtliche Zu-
lieferer der CWS Supply GmbH, deren Unter-
auftragnehmer und sonstige Geschäftspartner 
und gewährleistet, dass die Arbeitsbedingun-
gen innerhalb der Lieferkette sicher sind, dass 
Arbeitnehmer respekt- und würdevoll behan-
delt werden und unsere Lieferprozesse ökolo-
gisch nachhaltig sind.

  Als Textilservice-Unternehmen begreift die 
CWS Supply GmbH, die unternehmerische 
Verantwortung als festen Bestandteil unseres 
Geschäftsmodells. Wir sehen uns gegenüber 
der Umwelt, den Menschen und der Ge-
sellschaft in jedem Bereich der CWS-Welt, ein-
schließlich unserer Lieferkette, in der Pflicht. 

  Gemäß den von CWS vertretenen Werten, 
Menschen, Integrität, Nachhaltigkeit, 
Qualität, Leidenschaft für Dienstleistun-
gen sowie Ergebnisorientierung haben wir 
folgende Grundsätze für ein nachhaltiges Beschaff- 
ungswesen aufgestellt: 

1.  Bereitstellung eines sicheren, gesundheits- 
verträglichen und angemessenen Arbeits- 
platzes

2.  Bereitstellung nachhaltiger Dienstleistungen 
und Produkte durch schonenden Umgang mit 
natürlichen Ressourcen und weitere Verbes-
serung unseres Umweltprofils, um Umwelt- 
folgen noch weiter zu minimieren

3.  Verantwortungsvolle, integre und respektvol-
le Ausübung unserer Geschäftstätigkeit unter 
Einhaltung hoher ethischer Standards

 

 Als BSCI-Mitglied hat die CWS Supply 
GmbH den BSCI-Verhaltenskodex (CoC) un-
eingeschränkt übernommen. Durch Unter-
zeichnung dieses Verhaltenskodizes haben 
wir uns zur Einhaltung der BSCI-Prinzipien 
verpflichtet und erwarten von unseren Zu-
lieferern die Einhaltung dieser Anforderun-
gen.

II. Präamble

  Dieser Verhaltenskodex umfasst eine Reihe 
von Grundsätzen und Werten, die die Überzeu-
gung der CWS Supply GmbH und unsere Er-
wartungen gegenüber unseren Geschäftspart-
nern zum Ausdruck bringen.

  Der BSCI-Verhaltenskodex stützt sich auf 
internationale Übereinkommen wie die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte, die 
Leitlinien Kinderrechte und Unternehmer-
isches Handeln, die Leitlinien der Vereinten 
Nationen „Wirtschaft und Menschenrechte“, 
die OECD-Leitsätze sowie den UN Global 
Compact und die Übereinkommen und Em- 
pfehlungen der Internationalen Arbeitsorgani- 
sation (ILO), die maßgeblich sind für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Lieferkette.

  Geschäftspartner, die den Verhaltenskodex 
annehmen, sind dazu verpflichtet, die in die-
sem Dokument festgelegten Grundsätze 
einzuhalten und innerhalb ihres Einflussbe- 
reichs ihrer Verantwortung für die Achtung der  
Menschenrechte nachzukommen.
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III. Unsere Werte

  Mit der Anerkennung des Verhaltenskodex 
der CWS Supply GmbH und dessen Übertra-
gung in ihre Lieferkette orientieren sich die 
Geschäftspartner der CWS Supply GmbH an 
den folgenden Werten:

•  Kontinuierliche Verbesserung: 
  Die Geschäftspartner der CWS Supply GmbH 

verpflichten sich, den Verhaltenskodex Schritt 
für Schritt umzusetzen. Die CWS Supply GmbH 
erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass 
diese die kontinuierliche Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen innerhalb ihrer Unterneh-
men sicherstellen.

•  Kooperation: 
  Durch die gemeinsame Zusammenarbeit 

und Herangehensweise wird der Einfluss der 
Geschäftspartner der CWS Supply GmbH 
auf die Arbeitsbedingungen in ihren Liefer-
ketten größer und deren Verbesserung wahr-
scheinlicher. Der Nutzen der Zusammenarbeit 
ist in der Beziehung zu den Geschäftspart-
nern innerhalb der Lieferkette gleichermaßen 
wichtig, insbesondere für solche, die Unter-
stützung benötigen, um sich zu verbessern.  
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ist gleichwohl in der Beziehung zwischen 
Geschäftspartnern und den betroffenen Inter-
essengruppen auf verschiedenen Ebenen von 
Bedeutung.

• Empowerment (Ermächtigung): 
  Ein zentrales Ziel der CWS Supply GmbH ist 

es, die Gestaltungs- und Entscheidungsmacht 
ihrer Geschäftspartner und deren Zuliefer-
er zu stärken, dies betrifft insbesondere die 
zu überwachenden Zulieferer, damit sie ihre 
Lieferketten unter Achtung der Menschen- 
und Arbeitnehmerrechte ausbauen und den 
Geschäftseinheiten in der Lieferkette die In-
strumente zur Verfügung stellen, die diese 
benötigen, um die Arbeitsbedingungen nach-

haltig zu verbessern. Entwicklung interner 
Managementsysteme spielt bei der Veran-
kerung der Grundsätze der CWS Supply GmbH 
im Rahmen der Unternehmenskultur eine ent-
scheidende Rolle.

IV. Umsetzung

  Die im Verhaltenskodex festgelegten 
Grund sätze stellen die angestre-
bten Ziele und Min desterwartungen der 
CWS Supply GmbH mit Blick auf das so-
ziale Verhalten ihrer Lieferketten dar. 
 
CWS Supply GmbH verpflichtet sich, alle zu-
mutbaren Anstrengungen zu unternehmen, 
um die im CoC festgelegten Zielsetzungen zu 
erreichen. Wenngleich es ihnen nicht möglich 
ist, die vollständige Einhaltung des Kodex-
es durch alle ihre Geschäftspartner zu allen 
Zeiten zu gewährleisten, verpflichten sich die 
CWS Supply GmbH, angemessene Maßnah-
men zu ergreifen, um die Grundsätze des 
BSCI-Verhaltens kodexes einzuhalten, in-
sbesondere in den Regionen bzw. Sektor-
en, in denen die Risiken der Nichteinhaltung 
des BSCI-Verhaltenskodexes höher sind. Es 
versteht sich von selbst, dass die vollstän-
dige Einhaltung ein Prozess ist, der ein be-
trächtliches Maß an Zeit, Ressourcen und 
Anstrengungen erfordert; Lücken, Mängel, 
Störungen und unvorhersehbare Ereignisse 
können zu keiner Zeit ausgeschlossen werden.  
Dennoch setzen sich die CWS Supply GmbH 
nachdrücklich für die frühzeitige Feststellung, 
Über wachung und Beseitigung aller dieser 
Fakto ren in ihren Lieferketten ein und bleiben 
offen für die Beteiligung derjenigen Stake-
holder, die auf richtig an der Einhaltung der 
Sozialstan dards interessiert sind.

•   Einhaltung des Kodexes 
  Die Einhaltung nationaler Rechtsvorschriften 

ist die erste Pflicht der Wirtschaftsunterneh-
men. In Ländern, in denen einzelstaatliche Ge-
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setze und Verordnungen im Widerspruch zum 
Verhaltenskodex stehen oder einen anderen 
Schutzstandard als diesen festlegen, sollten 
Wirtschaftsunternehmen nach Wegen zur Ein-
haltung derjenigen Grundsätze suchen, die 
den Arbeitnehmern und der Umwelt den um-
fangreichsten Schutz bieten.

•   Lieferkettenmanagement und Kaskaden- 
effekt

  Die CWS Supply GmbH bekräftigt ihre Fähig-
keit, den sozialen Wandel in ihren Lieferketten 
durch ihre Einkaufsaktivitäten zu beeinflus-
sen. Sie gestalten ihre Beziehungen zu allen 
Geschäftspartnern in verantwortungsvoller 
Weise und erwarten dies umgekehrt ebenfalls. 

  Voraussetzung dafür ist ein kooperativer 
Ansatz, bei dem jedes Wirtschaftsunterneh-
men (a) seine jeweiligen Geschäftspartner 
einbindet; (b) in seinem Einflussbereich alle 
zumutbaren und angemessenen Maßnah-
men trifft, die zur Umsetzung des BSCI-Ver-
haltenskodexes erforderlich sind, und (c) In-
formationen austauscht, um rechtzeitig alle 
Herausforderungen zu ermitteln, die Abhilfe-
maßnahmen erforderlich machen.

  Die CWS Supply GmbH und ihre Geschäfts-
partner bemühen sich, die eigentlichen Ur-
sachen solcher negativen Auswirkungen 
auf Menschenrechte, insbesondere wenn 
die Beschaffung aus risikoreichen Regionen 
oder Sektoren erfolgt, näher zu untersuchen. 
Um diese Verantwortung zu verankern, müs-
sen Wirtschafts unternehmen mit gebühren-
der Sorgfalt handeln und in angemessenem 
Umfang erforderliche Managementsysteme, 
Richtlini en und Prozesse entwickeln sowie et-
waige negative Auswirkungen auf die Men-
schenrechte, die möglicherweise in der Liefer-
kette festgestellt werden, wirksam verhindern 
und bekämpfen. 

  Für zu überwachende Produzenten werden 
interne Managementsysteme als wirksame 
Möglichkeit, den BSCI-Verhaltenskodex in ihre 
Geschäftspraktiken einzubetten, besonders 
empfohlen. 

  Geschäftsbeziehungen im Allgemeinen oder 
einen Einzelvertrag mit einem Geschäftspart-
ner aufgrund von Schwierigkeiten bei der Um-
setzung des Verhaltenskodexes zu beenden, 
wird als letztes Mittel betrachtet. Dennoch 
kann die Beendigung einer Geschäftsbezie-
hung oder eines Einzelvertrags erforderlich 
werden, wenn der Geschäftspartner in einer 
Weise handelt, die den im Verhaltenskodex 
festgelegten Grundsätzen zuwiderläuft bzw. 
wenn der Geschäftspartner nicht bereit ist, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
den im Verhaltenskodex festgelegten bzw. den 
mit ihm verbundenen Verpflichtungen nachzu-
kommen.

V. Grundsätze

  Die CWS Supply GmbH erwartet von all ihren 
Geschäfts partnern die Einhaltung des Ver-
haltenskodexes. Darüber hinaus haben alle 
Geschäfts partner, die im Hinblick auf die 
Einhaltung der nachstehenden Grundsätze 
überwacht werden, nachzuweisen, dass sie (a) 
alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
ihre eigene Einhaltung des Verhaltenskodexes 
sicherzustellen, und (b) zumutbare Maßnah-
men ergreifen, um zu gewährleisten, dass alle 
ihre an den Produktionsprozessen beteiligten 
Geschäftspartner den Verhaltenskodex ein-
halten.

•    Das Recht der Vereinigungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen: 

  Die Geschäftspartner: (a) achten das Recht 
der Arbeitnehmer, in freier und demokratischer 
Art und Weise Gewerkschaften zu gründen; 
(b) üben gegenüber den Arbeitnehmern keine 
Diskriminierung aufgrund einer Gewerk-
schaftszugehörigkeit aus und (c) achten das 
Recht der Arbeitnehmer auf Kollektivverhand-
lungen.

  Die Geschäftspartner hindern die Ar-
beitnehmervertreter nicht am Zugang 
zu den Arbeitnehmern am Arbeitsplatz 
oder an der Interaktion mit ihnen.
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  Wenn sie in Ländern tätig sind, in denen eine 
Gewerkschaftstätigkeit rechtswidrig oder eine 
freie und demokratische Gewerkschaftstätig-
keit nicht erlaubt ist, tragen die Geschäfts-
partner diesem Grundsatz Rechnung, indem 
sie den Arbeitnehmern erlauben, ihre eigenen 
Vertreter, mit denen das Unternehmen in einen 
Dialog über Arbeitsplatzfragen treten kann, frei 
zu wählen.

•     Keine Diskriminierung
  Den Geschäftspartnern ist es untersagt, 

Personen aufgrund von Geschlecht, Alter, 
Religion, Rasse, Kaste, Geburt, sozialem 
Hinter grund, Behinderung, ethnischer oder na-
tionaler Herkunft, Nationalität, Mitgliedschaft 
in Arbeitnehmerorganisationen einschließlich 
Gewerkschaften, politischer Mitgliedschaft 
oder Anschauung, sexueller Neigung, fami-
liären Verpflichtungen, Zivilstand oder einer 
anderen Situation, die eine Diskriminierung zur 
Folge haben könnte, zu diskriminieren, auszu-
grenzen oder zu bevorzugen. Insbesondere 
dürfen Arbeitnehmer aus den oben genannten 
Gründen keinen Schikanen oder Disziplinar-
maßnahmen ausgesetzt werden.

• Angemessene Vergütung
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

ein, wenn sie unbeschadet der im Rahmen 
dieser Vereinbarung dargelegten spezifischen 
Erwartungen das Recht der Arbeitnehmer auf 
eine angemessene Vergütung, die ausreicht, 
um ihnen und ihren Familien ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen, sowie auf 
gesetzlich gewährte Sozialleistungen achten. 
Die Geschäftspartner sind verpflichtet, min-
destens den gesetzlichen Mindestlöhnen 
oder, falls höher, den auf der Basis 
von Kollektivverhandlungen gebilligten In-
dustriestandards zu entsprechen. Die Löh-
ne sind rechtzeitig, regelmäßig und vollstän-
dig in einem gesetzlichen Zahlungs mittel 
zu zahlen. Eine Teilzahlung in Form von 
Sachleistungen ist gemäß den Vorgaben 
der ILO zulässig. Die Höhe der Löhne hat 
die Qualifikationen und das Bildungsni-
veau der Arbeitnehmer widerzuspiegeln und 

bezieht sich auf die reguläre Arbeitszeit.  
Abzüge sind nur unter den gesetzlich vorge-
schriebenen oder durch Kollektivverträge fest-
gelegten Bedingungen zulässig.

•  Zumutbare Arbeitszeiten
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

unbeschadet der im Rahmen dieser Vereinba-
rung dargelegten spezifischen Erwartungen 
ein, wenn sie sicherstellen, dass die Arbeit-
nehmer nicht mehr als 48 reguläre Stunden 
pro Woche arbeiten müssen. Allerdings er-
kennt die BSCI die von der ILO festgelegten 
Ausnahmen an.

  Anwendbare einzelstaatliche Rechtsvorschrif-
ten, Industrie-Benchmarkstandards oder 
Kollektivverträge sind innerhalb der von 
der ILO festgelegten internationalen Rah-
menbedingungen auszulegen.

  In von der ILO festgelegten Ausnahmefällen 
darf die Obergrenze für die vorstehend bestim-
mte Anzahl der Arbeitsstunden überschritten 
werden; in diesem Fall sind Überstunden zu-
lässig.

  Der Einsatz von Überstunden soll eine Aus-
nahme bleiben, freiwillig sein, zu einem 
Prämiensatz von nicht weniger als dem Einein-
viertelfachen des Normaltarifs vergütet werden 
und darf keine deutlich höhere Wahrschein-
lichkeit von berufsbedingten Risiken darstellen. 
Ferner gewähren die Geschäftspartner ihren 
Arbeitnehmern das Recht auf Ruhepausen an 
jedem Arbeitstag und das Recht auf mindes-
tens einen freien Tag alle sieben Tage, sofern 
keine durch Kollektivverträge festgelegten 
Ausnahmeregelungen gelten.

• Arbeitsschutz
  Die Geschäftspartner halten diesen Grund-

satz unbeschadet der im Rahmen dieser 
Vereinbarung dargelegten spezifischen Er-
wartungen ein, wenn sie das Recht der Ar-
beitnehmer und lokalen Gemeinschaften auf 
gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen 
achten. Schutzbedürftige Einzelpersonen wie 
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- aber nicht beschränkt auf - jugendliche Ar-
beitnehmer, junge Mütter und Schwangere 
sowie Menschen mit Behinderungen erhalten 
einen besonderen Schutz.

  Die Geschäftspartner halten die Arbeits- 
schutzvorschriften oder, falls die nationalen 
Rechtsvorschriften unzulänglich oder mangel-
haft umgesetzt sind, internationale Standards 
ein.

  Die aktive Zusammenarbeit zwischen der Un-
ternehmensführung und den Arbeitnehmern 
bzw. ihren Vertretern ist von wesentlicher Be-
deutung, um Systeme zur Sicherstellung eines 
sicheren und gesunden Arbeitsumfelds umzu-
setzen. Dies kann durch die Gründung von 
Arbeitsschutzausschüssen erreicht werden.

  Die Geschäftspartner stellen sicher, dass 
Systeme zur Feststellung, Bewertung, Ver-
meidung und Bekämpfung potenzieller Ge-
fahren für die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer eingerichtet sind. Sie er greifen 
wirksame Maßnahmen, um potenziellen Un-
fällen, Verletzungen und Erkrankungen der 
Beschäftigten, die mit dem Arbeitsablauf 
zusammenhängen oder sich dabei ereignen, 
vorzubeugen. Diese Maßnahmen sollen, so-
weit vertretbar, die mit der Arbeitsumgebung 
verbundenen Gefahren mindern.

  Die Geschäftspartner werden Anstrengungen 
unternehmen, um den Arbeitnehmerschutz 
bei Unfällen, unter anderem durch Pflichtver-
sicherungssysteme, zu verbessern. 

  Die Geschäftspartner treffen innerhalb ihres 
Einflussbereichs alle geeigneten Maßnah-
men, um für die Stabilität und Sicherheit der 
von ihnen genutzten Anlagen und Gebäude, 
einschließlich der Wohneinrichtungen für Ar-
beitnehmer, wenn diese durch den Arbeitge-
ber bereitgestellt werden, zu sorgen sowie um 
diese gegen etwaige vorhersehbare Notfälle 
abzusichern. Die Geschäftspartner achten das 
Recht der Arbeitnehmer, das Betriebsgelände 
zu verlassen ohne das Unternehmen um Er-

laubnis fragen zu müssen, um sich aus unmit-
telbarer Gefahr zu begeben.

  Die Geschäftspartner sorgen für eine ge-
eignete arbeitsmedizinische Versorgung und 
die damit verbundenen Einrichtungen.

  Die Geschäftspartner sorgen für den Zugang 
zu Trinkwasser, sichere und saubere Speise- 
und Ruhebereiche sowie saubere und 
sichere Bereiche zur Zubereitung und Aufbe-
wahrung von Lebensmitteln. Ferner stellen die 
Geschäftspartner allen Arbeitnehmern jeder-
zeit unentgeltlich eine wirksame persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung.

•  Keine Kinderarbeit
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

ein, wenn sie weder direkt noch indirekt Kin der 
unter dem gesetzlichen Mindestalter für die 
Ableistung der Schulpflicht, das nicht weniger 
als 15 Jahre betragen darf, beschäftigen, es sei 
denn, es gelten die von der ILO anerkannten 
Ausnahmeregelungen.

  Die Geschäftspartner müssen im Rahmen 
ihres Einstellungsverfahrens zuverlässige 
Mechanismen zur Altersfeststellung einrichten, 
die unter keinen Umständen zu einer erniedri-
genden oder unwürdigen Behandlung der Ar-
beitnehmer führen dürfen.

  Dieser Grundsatz soll Kinder vor jeglicher 
Form der Ausbeutung schützen. Besondere 
Aufmerksamkeit muss der Entlassung von 
Kindern geschenkt werden, da sie sich in 
gefährlichere Arbeitsverhältnisse wie Prosti-
tution oder Drogenhandel begeben können. 
Wenn sie Kinder vom Arbeitsplatz fernhalten, 
müssen die Geschäftspartner Initiative er-
greifen, um Maßnahmen zur Sicherstellung 
des Schutzes betroffener Kinder zu ermitteln. 
Situationsbedingt sollten Geschäftspartner 
versuchen, einem erwachsenen Haushaltsmit-
glied der betroffenen Familie des Kindes eine 
menschenwürdige Arbeit zu verschaffen. 
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•  Besonderer Schutz für jugendliche Arbeit-
nehmer

  Die Geschäftspartner halten diesen 
Grund satz unbeschadet der im Rah-
men dieses Grundsatzes dargelegten 
spezifischen Erwartungen ein, wenn sie 
sicherstellen, dass Jugendliche keine 
Nachtarbeit verrichten und gegen Arbeits- 
bedingungen geschützt sind, die ihre Ge-
sundheit, Sicherheit, Moral und Entwicklung 
gefährden.

  Wenn jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt 
werden, sollten die Geschäftspartner sicher-
stellen, dass (a) die Art der Tätigkeit sich nicht 
negativ auf ihre Gesundheit oder Entwicklung 
auswirkt; (b) ihre Arbeitszeiten ihre Teilnahme 
an Berufsbildungsprogrammen, die von der 
zuständigen Stelle anerkannt sind, oder ihre 
Fähigkeit, aus dem Unterricht einen Nutzen zu 
ziehen, nicht beeinträchtigen.

  Geschäftspartner legen die erforderlichen 
Mechanismen zur Verhütung, Ermittlung und 
Begrenzung von Schäden für jugendliche 
Arbeitnehmer fest; dabei legen sie besonderes 
Augenmerk auf den Zugang jugendlicher 
Arbeitnehmer zu wirksamen Beschwerde-
mechanismen und zu Schulungssystemen und 
-programmen zum Thema Arbeitsschutz.

• Keine prekäre Beschäftigung
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

ein, wenn sie unbeschadet der in diesem Kapi-
tel festgelegten spezifischen Erwartungen (a) 
gewährleisten, dass ihre Beschäftigungsver-
hältnisse weder zu Unsicherheit noch zu ein-
er sozialen oder wirtschaftlichen Gefährdung 
ihrer Arbeitnehmer führen; (b) wenn die Tätig-
keit auf der Grundlage eines anerkannten und 
dokumentierten Beschäftigungsverhältnisses 
ausgeübt wird, das in Übereinstimmung mit 
den nationalen Rechtsvorschriften, Gepflogen-
heiten oder Praktiken und internationalen 
Arbeitsnormen zustande kommt, je nachdem, 
was umfangreicheren Schutz bietet.

 

  Vor dem Eintritt in das Beschäftigungsverhält-
nis müssen die Geschäftspartner den Arbeit-
nehmern verständliche Informationen über ihre 
Rechte, Pflichten und Arbeitsbedingungen, 
einschließlich der Arbeitszeiten, Vergütung 
und Zahlungsbestimmungen, zur Verfügung 
stellen.

  Die Geschäftspartner müssen bestrebt sein, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu 
bie-ten, die die Arbeitnehmer, Frauen wie Män-
ner, auch in ihrer Rolle als Eltern oder Betreuer 
unterstützen, insbesondere im Hinblick auf 
Wander- und Saisonarbeitskräfte, deren Kind-
er möglicherweise in den Heimatstädten der 
Migranten zurückgelassen wurden.

  Die Geschäftspartner dürfen die Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht in einer Weise nutzen, 
die bewusst nicht dem eigentlichen Zweck 
des Gesetzes entspricht. Dies beinhaltet - ist 
aber nicht beschränkt auf - (a) Ausbildungspro-
gramme, die nicht die Vermittlung von Quali-
fikationen oder eine reguläre Beschäftigung 
zum Ziel haben, (b) Saison- oder Gelegen-
heitsarbeit, wenn diese dazu genutzt wird, den 
Schutz der Arbeitnehmer zu untergraben, und 
(c) Nur-Arbeitskraft-Verträge. Ferner darf die 
Inanspruchnahme von Subunternehmerverträ-
gen nicht dazu dienen, das Recht der Arbeit-
nehmer zu untergraben.

• Keine Zwangsarbeit
  Die Geschäftspartner dürfen auf keine wie 

auch immer geartete Form von Knechtschaft, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit, Leibeigenschaft, 
Menschenhandel oder unfreiwilliger Arbeit zu-
rückgreifen.

  Geschäftspartner riskieren, dass gegen 
sie Vorwürfe der Komplizenschaft erhoben 
werden, wenn sie von diesen Formen von 
Arbeit durch ihre Geschäftspartner profitieren.

 
  Die Geschäftspartner müssen bei der direk-

ten wie auch der indirekten Inanspruchnahme 
und Einstellung von Wanderarbeitnehmern be-
sondere Sorgfalt walten lassen.
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  Die Geschäftspartner räumen ihren Arbeitneh-
mern das Recht ein, ihren Arbeitsplatz zu ver-
lassen und ihr Beschäftigungsverhältnis unter 
Einhaltung einer angemessenen Kündigungs-
frist gegenüber dem Arbeitgeber zu kündigen.

  Die Geschäftspartner stellen sicher, dass die 
Arbeitnehmer keiner unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung, körperlichen Be-
strafung, psychischen oder physischen Nöti-
gung und/oder keinen verbalen Beschimpfun-
gen ausgesetzt sind.

  Alle Disziplinarmaßnahmen sind schriftlich 
niederzulegen und müssen den Arbeitneh-
mern mündlich in klaren und verständlichen 
Worten erklärt werden.

• Umweltschutz
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

ein, wenn sie unbeschadet der in diesem Kapi-
tel festgelegten spezifischen Erwartungen die 
erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung 
von Umweltschäden treffen.

  Die Geschäftspartner sollten das operative 
Geschäft auf erhebliche Umweltauswirkungen 
überprüfen und wirksame Richtlinien und Ver-
fahren festlegen, die ihre Verantwortung für 
die Umwelt widerspiegeln. Sie werden die Um-
setzung angemessener Maßnahmen sicher-
stellen, um die nachteiligen Auswirkungen auf 
die Gemeinschaft, natürliche Ressourcen und 
die Umwelt insgesamt zu reduzieren.

• Ethisches Wirtschaften
  Die Geschäftspartner halten diesen Grundsatz 

ein, wenn sie unbeschadet der in diesem Kapi-
tel festgelegten Ziele und Erwartungen weder 
an Korruption, Erpressung oder Veruntreuung 
noch an irgendeiner Form der Bestechung 
beteiligt sind - einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf - das Versprechen, das Angebot 
oder die Gewährung eines unlauteren finan-
ziellen oder sonstigen Anreizes.

 

  Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass 
sie über korrekte Informationen über ihre Tätig-
keiten, Struktur und Leistung verfügen und 
diese in Übereinstimmung mit den geltenden 
Vorschriften und Industrie-Benchmarkprakti-
ken offenlegen.

  Die Geschäftspartner dürfen sich weder an der 
Fälschung dieser Informationen noch an einer 
Täuschungshandlung in der Lieferkette beteili-
gen.

  Außerdem müssen sie persönliche Daten 
(einschließlich der Daten von Arbeitnehmern, 
Geschäftspartnern, Kunden und Verbrauchern 
in ihrem Einflussbereich) mit angemessener 
Sorgfalt erfassen, nutzen und anderweitig ver-
arbeiten. Diese Erfassung, Nutzung und an-
derweitige Verarbeitung persönlicher Daten 
hat gemäß den Rechtsvorschriften und recht-
lichen Anforderungen in Bezug auf den Daten-
schutz und die Informationssicherheit zu erfol-
gen.

  Über die genannten Anforderungen des 
BSCI- Code of Conduct in § V hinaus ist die 
CWS Supply GmbH DIN ISO 14001 zertifi-
ziert und verpflichtet sich zur Einhaltung 
hoher Umweltstandards. Wir möcht-
en deshalb mit unseren Zulieferern an 
der Aufstellung und Einhaltung verant-
wortungsvoller Be schaffungsrichtlinien 
zusammenarbeiten (§ VI).

VI.  Weitere umweltspezifische Anforder-
ungen

  Unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt 
hat langfristig Priorität. Somit erwarten wir von 
unseren Zulieferern wirksame Richtlinien, Pro-
zesse und Verfahren zur Regelung ihres Ein-
flusses auf die Umwelt. 

•  Einhaltung sämtlicher Gesetze und 
Vorschriften und Treffen der erforderlichen 
Vorkehrungen für spätere Entwicklungen

  Zulieferer müssen sämtliche erforderlichen 
umweltrechtlichen Genehmigungen und Re-
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gistrierungen beschaffen, aufrecht erhalten, 
auf einem aktuellen Stand halten und die An-
forderungen dieser Genehmigungen einhalten.

  Darüber hinaus halten wir unsere Zuliefe-
rer dazu an, sich in folgenden Bereichen kon-
tinuierlich zu verbessern:

•  Gefahrstoffe
  Chemische und sonstige Stoffe, die eine Ge-

fahr darstellen, wenn sie in die Umwelt ge-
langen, müssen so gekennzeichnet und be-
handelt werden, dass die Handhabung, der 
Umschlag, die Lagerung, Nutzung, Wiederver-
wertung, Wiederverwendung oder Entsorgung 
dieser Stoffe in sicherer Form gewährleistet ist.

• Wasser- und Abwasseraufbereitung
  Wasser ist in vielen Teilen der Welt eine knappe 

Ressource und sollte so effizient wie möglich 
genutzt werden. Deshalb halten wir unsere 
Zulieferer dazu an, Ressourcen wo möglich 
einzusparen und ihre Wassernutzung aktiv zu 
überwachen. Soweit möglich, sollte Wasser 
in der Produktion wiederverwertet oder wie- 
derverwendet werden. Sämtliche abgeleiteten 
Abwässer müssen die vor Ort geltenden ge-
setzlichen Anforderungen erfüllen.

• Abfallwirtschaft
  Die in den Produktions- und Verwaltungsbe-

reichen anfallenden Mengen von Abfall sollten 
möglichst gering sein. Sämtliche Abfälle müs-
sen verantwortungsvoll und gemäß den vor Ort 
geltenden Gesetzen behandelt werden.

• Verwendung von Rohstoffen
  CWS Supply GmbH bemüht sich darum, die 

Menge der in den eigenen Unternehmen sow-
ie in der Liefer kette eingesetzten natürlichen 
Ressourcen und Rohstoffe zu verringern. Wir 
unterstützen deshalb die schonende Verwend-
ung von Ressourcen und erwarten von unser-
en Zulieferern einen verringerten Einsatz von 
natürlichen Ressourcen sowie die Nutzung von 
Recyclingmaterial, wo dies möglich ist.

 

  Darüber hinaus müssen alle maßgeblichen 
Prozesse und Verbesserungen regelmäßig 
überprüft werden, was schriftlich dokumentiert 
werden muss.

 
• Energienutzung
  CWS Supply GmbH möchte so wenig wie 

möglich zum Klimawandel beitragen und Ein-
sicht in die Treibhausgasemissionen seiner 
Lieferkette erhalten. Deshalb erwarten wir von 
unse ren Zulieferern innerhalb ihrer Prozesse 
eine Überwachung des gesamten Energiev-
erbrauchs und diesbezügliche Einsparungen. 
Die in den Betrieben erzeugten Abgase müs-
sen bestimmt, überwacht, kontrolliert und vor 
ihrer Freisetzung vorschriftsmäßig aufbereitet 
werden.

• Schulungen zur Umweltthematik
  Die ständige Verbesserung unserer Leistun-

gen im Bereich Umweltschutz ist wichtig für 
uns. Mitarbeiter spielen bei diesem Prozess 
eine zentrale Rolle. Wir halten deshalb unsere 
Zulieferer dazu an, sämtlichen Mitarbeitern 
entsprechende Schulungsmaßnahmen und In-
formationen zu umweltrelevanten Themen an-
zubieten.

• Ethik
  Der Zulieferer hat zu gewährleisten, dass Kor-

ruption, gleich in welcher Form, nicht statt-
findet; dies gilt auch für Nötigung oder Be-
stechung oder weniger schwerwiegende 
Einflussnahme. 

  Sämtliches Material und sämtliche Dienstleis-
tungen müssen nationale und internationale 
Gesetzesvorschriften und Abkommen erfüllen. 
 
Deshalb fordert die CWS Supply GmbH sämtli-
che Zulieferer dazu auf, Unternehmensrichtlin-
ien zu erlassen und durchzusetzen, die die Ein-
haltung ethischer Geschäftspraktiken auf der 
Grundlage dieser Prinzipien verlangen. 
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Folgende Anhänge sind fester Bestandteil 
dieses CoC:

- Umsetzungsbedingungen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Dokument ist durch eine autorisierte Per-
son Ihres Unternehmens zu unterzeichnen und 
an die CWS Supply GmbH zurückzusenden.

Datum Name des Unternehmens

Unterschrift, Unternehmensstempel/Siegel

Name Adresse
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